
Direktzah/ungsverordnung

Anhang 6

(Ari. 72 Abs. 2 und 4, 75 Abs. ] und 3, 75a AbS. [und 3, 76Abs. ]sowie 115a’Abs. ]}

SpezifischeAnf0rderungen der Tierw0hlbeiträge

A Anforderungen für BTS-Beiträge

1 Allgemeine Anforderungen

I.] Es muss eine Unlerkunft zur Verfügung stehen, in der alle Tiere dieser KalegOrie BTS-kOnfOrrn

gehalten werden können. Zu dieser Unterkunft miissen die Tierejeden Tag Zugang haben.

1.2 Zwischen dem ]. April und dem 30. N0vember ist der Zugang nach Ziffer ].] fur Tiere der Rin—
dergattung und l’Vasserbiiffel sowie Tiere der Pferde- und der Ziegengattung nicht zwingend er—

forderlich, wenn sie dauernd aufeiner Weide gehalten werden. Bei extremen Witterungsereignis-
sen miissen sie Zugang zu einer BTS—kOnformen Unterkunft haben. Ist der Weg zu einer sclchen
bei einem extremen Witterungsereignis nicht zumutbar, s0 können die Tiere während maximal
sieben Tagen in einer nicht BTS—kbnfarmen Unterkunft untergebracht werden.

].3 Als Einstreu dürfen nur zweckmässige Materialien verwendet werden, die weder fiir die Tiere

gesundheitlich problematisch noch Ökologisch bedenklich sind. Die Einstreu ist so in Stand zu
halten, dass sie ihren Zweck erfüllt.

1.4 Ein Tier, das wegen Krankheit oder Verletzung einzeln gehalten wurde und nach der Genesung
nicht mehr in eine Tiergruppe eingegliedert werden kann, kann während längstens eines Jahres
einzeln gehalten werden.

1.2:
"Dauernd" = "24

Stunden am Tag“ (für alle Tiere der Kategorie)

Ziff. 1.2 regelt lediglich Abweichungen betreffend den Zugang zu einer BTS—konformen Unterkunft

(vgl. Ziff. 1.1).

1.3: Ein Hauptzweck der Einstreu ist die Bindung von Feuchtigkeit und Schmutz. Um diesen
Zweck erfüllen zu können, muss die Einstreu in ausreichender Menge vorhanden sein und darf
weder übermässig verschmutzt noch durchnässt sein.

Bei den Tieren der Kategorie Nutzgeflügel bezweckt die Einstreu zudem die Befriedigung der
Bedürfnisse der Tiere zum Scharren und Picken (Erkundungsverhalten) sowie zum Staubbaden.
Für diese Zwecke muss den Tieren genügend Einstreu von entsprechender Qualität zur Verfü-

gung stehen.

für die Tiere gesundheitlich problematisch“ vgl. Art. 2 Abs. 2 der Verordnung des EDI über
die Hygiene bei der Milchproduktion (SR 916.351 ‚021 .1).

Als ökologisch bedenklich gilt namentlich Torf.

2 Tiere der Rindergattung und Wasserbüffel

2.1 Die Tiere mussen dauernd Zugang haben zu:

a. einem Liegebereich mit einer Strohmatratze oder einerfu'r das Tier gleichwertigen Unterlage;

b. einem nicht eingestreuten Bereich.

2.2 In Liegeboxen installierte verformbare Liegematten gelten als gleichwertige Unterlage, wenn:

a. der Bewirtschafter oder die Bewirtschafterin mittels Beleg einer Prüfstelle mit entsprechender
Akkreditierung nach der Norm «SN EN [SO/[EC ] 7025 Allgemeine Anforderungen an die
Kompetenz von Prüf- und Kalibrierlaboratorien»84 nachweisen kann, dass das betrejfende

84 Die
Vereimgung

Norm kann

(SNV)‚

beim
Bürglistrasse
Bundesamt für

29,
Landwirtschaft
8400 Winterthur

3003
oder

Bem
untbr

kostenlos
www.snv.ch

eingesehen
bezogen

oder
werden.

gegen Bezahlung bei der Schweizerische Nonnen—
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Fubrikat den ‚Mfbrderwzgen enls‘prichl; daS BLW lcglféxl, welche l })rgaben die Liegemallen

und dus Priypmgmmm erfüllen müssen;

keine Liegemalle defekl isl; und

c. sämlliche Liegematten cnts‘sclzliexslieh rnit zerkleinerlem Stmh eingeslreut sind.

Fress- und Tränkebereiclze müssen befesligl sein; der BOden dciiff'Peijbrieriingen aufweisen.

Abweichungen ww den Bestimmungen nach Zijf‘er 2.1 sind in denfblgenclen SitualiOnen zulässig:

während der Fiillerung;

während des Weidens;

während des Melkens;

d. im Zusammenhang mil einem Eingri/fam Tier, beispielsweise Klauenpjlege.

2.5 Einzel— Oder Gruppenhahung in einer Ein- oder Mehrbereich—Buchl mit einem Liegebereieh nach

Zijÿ‘er 2.1 Buchstabe a ist infolgenden Situationen zulässig:

a. während maximal zehn Tagen vor und nach dem voraussichtlichen Gehurtstermin; eine Fixie-

rung ist nicht zulässig;

h. bei kranken Oder verletzten Tieren; eine Fixierung ist nur dann zulässig, wenn die Krankheit

oder die Verletzung eine solche zwingend erfordert.

2.6 Die Fixierung azd'einem BTS—konformen Liegehereich ist infolgenden Situationen zulässig

bei brunstigen Tieren während maximal zwei Tagen;

vor einem Transport während maximal zwei Tagen; die Identifikationsnummern derjixierten

Tiere nach der Tllß—Verordnung vom 3. November 202185 über die Identitas AG und die Tier—

verkehrsdatenbank sowie .. . .. 86 und das Datum mussen vor der Abweichung do—

kumentiert werden;

c. bei hochträchtigen Rindern, die nach dem Kalben in einem Anbindestull gehalten werden,

während zehn Tagen vor dem voraussichtlichen Geburtstermin.

Ziff. 2.1:
"Dauernd" = "24 Stunden am Tag“ (für alle Tiere der Kategorie) — zulässige Abweichun-

gen: siehe Ziff. 2.4 — 2.6 und soweit während Stailarbeiten notwendig.

Bei gieichwertigen Unteriagen aus natürlichen Einstreuemateriaiien sind Ziff. 1.3 (Einstreu) und

die zugehörige Erläuterung zu beachten. Die Einstreueschicht muss verformbar und so kompakt

sein, dass der Boden darunter auch dann nicht zum Vorschein kommt, wenn man an der dünns—

ten Stelle mit dem Fuss mehrmals scharrt.

Ziff. 2.2: ln Boxen—Laufställen gelten jene lVlattenfabrikate als BTS-konform, die in der Liste „Lie—

geboxbeläge für Rinder“ auf httgszl/wwwdlg.org/de/landwirtschaft/tests/suche-nach—

pruefberichten/#l/p/3/1 ?filter=BTS&locale=de mit ‚,BTS Rindvieh“ gekennzeichnet sind.

Für den Zerkleinerungsgrad des Strohs gibt es keine Vorgabe.

Fress-lLiegeboxen sind vom Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen BLV bis—

her nicht zugelassen und somit nicht TSchV-konform.

Die Vorgaben für die Liegematten und für das Prüfprogramm sind im internet abrufbar (DLG BTS

Test elastische Bodenbeläge).

Ziff. 2.3: Die gesamte Fläche, auf welcher die Tiere beim Fressen bzw. Trinken stehen, muss

befestigt sein.

lv

\\».

b;.

k

C.

Tiere der Pferdegattung

3.1 Die Tiere mussen dauernd Zugang haben zu:

SR 916.404.l
SR 916.404.l
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a. einem Liegebereich mit einem Sägemehlbett oder einerfür das Tier gleichwerligen Unierlage
ohne Perforierung;

b. einem nicht eingestreulen Bereich.

3. Za Die ganze den Tieren im Stall- und Laufhofbereich zugängliche Fläche darfkeine Perfcrierungen
aufweisen Einzelne Abflussöffnungen sind zulässig.

3.2 Fress— und Tränkebereiche mussen befestigl sein.

3.3 Die Fütterung muss so Organisiert sein, dass jedes Tier ohne Störung durch Artgenossen fressen
kann.

3.4 Abweichungen von den Bestimmungen nach Zijj‘er 34 ] sind in denfolgenden Situationen zulässig:

a. während der Fütterung;

b. während des Auslaufs in Gruppen;

c. während der Nutzung;

d. im Zusammenhang mit einem Eingrijjram Tier, beispielsweise Hufpjlege.

3.5 Einzelhaltung in einer Ein— oder Mehrbereich-Bucht mit einem Liegebereich nach Ziffer 3.1
Buchstabe a ist in folgenden Situationen zulässig:

a. während maximal zehn Tagen vor und nach dem voraussichtlichen Geburtstermin; eine Fixie-
rung ist nicht zulässig;

b. bei kranken oder verletzten Tieren; eine Fixierung ist nur dann zulässig, wenn die Krankheit

oder die Verletzung eine solche zwingend erfordert;

c. während maximal sechs Monaten nach der Ankunft eines betriebsfremden Tieres aufdem Be—
trieb; zur Gruppenbucht, in die das Tier integriert werden soll, muss Siehtkontakt bestehen
und die Entfernung darfhöchstens 3 m betragen; eine Fixierung ist nicht zulässig.

Ziff. 3.1: "Dauemd" = "24 Stunden am Tag“ (für alle Tiere der Kategorie) — zulässige Abweichun—
gen: siehe Ziff. 3.4 — 3.5 und soweit während Stallarbeiten notwendig.

Als BTS-konform gilt ein Sägemehlbett mit einer Dicke von durchschnittlich mindestens 5 cm auf
Boden mit guter Wärmedämmung (z.B. Holzboden) bzw. durchschnittlich mindestens 10 cm auf
Boden mit weniger guter Wärmedämmung (z.B. Betonboden). Die Liegefläche nach TSchV muss
zu mindestens 95 Prozent bedeckt sein.

Ziff. 3.2: Die gesamte Fläche, auf welcher die Tiere beim Fressen bzw. Trinken stehen, muss
befestigt sein.

4 Tiere der Ziegengattung

4.1 Die Tiere müssen dauernd Zugang haben zu:

a. einem Liegebereich von mindestens ]‚2 mZ pro Tier mit einer Strohmatratze oder einerfu'r das
Tier gleichwertigen Unterlage; höchstens die Hälfte dieser Fläche kann durch erhöhte, nicht

perforierte Liegenischen ersetzt werden; diese mussen nicht eingestreut sein;

b. einem nicht eingestreuten, gedeckten Bereich von mindestens 0,8 m2 pro Tier; der gedeckte
Bereich einer dauernd zugänglichen Auslaußläche ist vollumfänglich anrechenbar.

4.2 Tränkebereiche mussen befestigt sein; der Boden darfPerforierungen außveisen.

4.3 Abweichungen von den Bestimmungen nach Ziffer 4.1 sind in denfolgenden Situationen zulässig:

a. während der Fütterung;

b. während des Weidens;

c. während des Melkens;

d. im Zusammenhang mit einem Eingrijfam Tier, beispielsweise Klauenpflege.

4.4 Einzelhaltung in einer Ein- oder Mehrbereich—Bueht mit einem Liegebereich nach Zißer 4.1 ist in

folgenden Situationen zulässig:
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a. während maximal zehn Tagen vor und nach dem wwaussichllichen Geburtstermin; eine Fixie-

rung is! nicht zulässig;

b. bei kranken Oder verletzten Tieren; eine Fixierung ist nur dann zulässig, wenn die Krankheit

oder die Verletzung eine salche zwingend erfordert.

Ziff. 4.1: "Dauernd" = ”24 Stunden am Tag“ (für alle Tiere der Kategorie) — zulässige Abweichun—

gen: siehe 4.3 — 4.4 und soweit während Stallarbeiten notwendig.

Ziff. 4.2: Die gesamte Fläche, auf welcher die Tiere beim Trinken stehen, muss befestigt sein.

5 Tiere der Schweinegattung

5.1 Die Tiere miissen dauernd Zugang haben zu:

a. einem nicht perforierten Liegebereich, der ausreichend mit Stroh, Strohhäcksel, Stroh - und

Spreuewuifel, Heu, Emd, Streue oder Chinaschilf bedeckt ist. Der Liegebereich kann als

Fressbereich genutzt werden, wenn die Tiere nachts während einer ununterbrochen Zeitspan-

ne von mindestens 8 Stunden keinen Zugang zum Futter haben; und

b. einem nicht eingestreuten Bereich.

Fress- und Tränkebereiche miissen befestigt sein; der Boden darfPerforierungen au ‘eisen.

Abweichungen von den Bestimmungen nach Ziffer j.] sind in denfolgenden Situationen zulässig:

ä. während der Fütterung in Fressständen;

b tagsüber während des Aufenthalts aufeiner Weide;

c. im Zusammenhang mit einem Eingrijfam Tier, beispielsweise Besamung;

d. wenn die Stalltemperatur bestimmte Werte überschreitet; in diesen Fällen, ausser in Abfer-

kelbuchten, ist alternativ ausreichend Sägemehl als Einstreu zulässig, wenn die Stalltempera-

tur diefolgenden Werte übersteigt:

20 °C bei abgesetzten Ferkeln,

]5 °C bei Mastschweinen und Remonten bis 60 kg,

9 °C bei iiber 60 kg schweren Tieren (inkl. Zuchteber und nichtsäugende Zuchtsauen};

e. bei Bösartigkeit gegeniiber den Ferkeln oder bei Gliedmassenproblemen; in diesen Fällen

darfdie betreffende Sau vom Beginn des Nestbauverhaltens bis längstens zum Ende des Ta-

ges, der aufdie Geburtfolgt, fixiert werden;

f. während maximalfunf Tagen vor dem voraussichtlichen Geburtstermin bis zum Absetzen; in

diesen Fällen ist Einzelhaltung der Sau mit dauerndem Zugang zu einem Liegebereich nach

Zijfer 5.1 und einem nicht eingestreuten Bereich zulässig;

g. während der Deckzeit; in diesen Fällen durfen Zuchtsauen längstens zehn Tage einzeln in

Fress-/Liegeboxen bzw. Kastenständen gehalten werden, sofern die Anforderungen nach Buch—

stabe d bzw. Ziffer 5.1 Buchstabe a erfiillt sind; fiirjede Tiergruppe, ist am ersten iind am letz—

ten Tag der Einzelhaltung das Datum und die Anzahl Tiere zu dokumentieren;

h. bei kranken oder verletzten Tieren; in diesen Fällen sind diejenigen Abweichungen zulässig,

die im Zusammenhang mit der Krankheit oder der Verletzung zwingend erforderlich sind; die

Tiere sind nötigenfalls separat unterzubringen; Einflächen-Buchten mit einem Liegebereich

nach Zijfer 5.1 Buchstabe a sind zulässig.

Ziff. 5.1:"Dauernd"
"24

Stunden am Tag“ (für alle Tiere der Kategorie) — zulässige Abweichun-

gen: siehe Zlff.5.3 und soweit während Stallarbeiten notwendig.

Die Bereiche müssen nicht zwingend durch einen Niveauunterschied oder einen Balken getrennt

sem.

Strohkrümel, Strohkrümelhäcksel etc., die durch Aufbrechen von Strohwürfeln hergestellt werden,

sind wie ganze Strohwürfel als Allein—Einstreu BTS—konform. Strohmehl ist nicht BTS-konform.

Ziff. 5.2: Die gesamte Fläche, auf welcher die Tiere beim Fressen bzw. Trinken stehen, muss

befestigt sein.

UI N

UI Ua
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Ziff. 5.3 Bst. e: Bei der Kontrolle sind die Aufzeichnungen nach Art. 26 Abs. 1 der Verordnung
des BLV über die Haltung von Nutztieren und Haustieren (SR 4551101) zu überprüfen.

Ziff. 5.3 Bst. g: Nach den erwähnten 1O Tagen gelten Fress-lLiegeboxen und Kastenstände nicht
mehr als Liegebereich.

Ziff. 6.1: Allen Tieren müssen die entsprechenden Flächen nach Ziff. 6.3 — 6.5 24 Stunden am
Tag zugänglich sein — zulässige Abweichungen: siehe Ziff. 6.6 — 6.7 und soweit während Stallar—
beiten notwendig.

Bezüglich Einstreu sind Ziff. 1.3 und die zugehörige Erläuterung zu beachten.

6 Kaninchen

6.1 Die Tiere müssen dauernd Zugang haben zu:

a. einem Bereich mit einer Einstreuschicht, welche den Tieren das Scharren ermöglicht;

b. einem erhöhten Bereich, der perforiert sein darf, sofern die Stegbreite bzw. der Stabdurch—
messer und die Schlitz- bzw. Lochgrösse dem Gewicht und der Grösse der Tiere angepasst
sind.

6.2 Die Distanz zwischen der Bodenda'che und den erhöhten Flächen muss mindestens 20 cm betra—

gen.

6.3 Pro Zibbe mit Jungtieren muss ein separates eingestreutes Nest mit einer Mindestfläche von 0, 10
m2 zur Verfügung stehen.

6.4 Jede Buchtfu'r abgesetzte Jungtiere muss mindestens 2 m? umfassen.

6.5 Pro Tier miissenfolgende Flächen zur Verfügung stehen:

Mindestfla'chen ausserhalb Mindestfla‘chen pro Jungtier
des Nests, pro Zibbe

mit Wurf Ohne Wurf vom Absetzen vom 36. bis ab dem
sowie in Ver- bis zum zum 84. Le- 85. Le-

bindung 35. Lebens- benstag benstag
mit Zißer 6. 7 tag

minimale Gesamtfläche 1,501 0,601 0,101 0,151 0,251

pro Tier (m2}‚ wovon
— minimale eingestreute 0,50 0,25 0,03 0,05 0,08
Fläche pro Tier (m2)

— minimale erhöhte 0,40 0,20 0,02 0,04 0,06
Fläche pro Tier (m?)

1 Bei mindestens 35 % dieser Fläche muss die Höhe im Minimum 60 cm betragen.

6.6 Kranke oder verletzte Tiere sind nötigenfalls separat unterzubringen,‘ in diesem Fall miissen den
Tieren die Mindestflächenpro Zibbe ohne Wurfnach Zißer 6.5 zur Verfügung stehen.

6. 7 Von maximal zwei Tagen vor dem voraussichtlichen Geburtstermin bis maximal zehn Tage nach
der Geburt mussen Zibben nicht in Gruppen gehalten werden.

7 Nutzgeflügel

7.1 Anjedem Tag müssen die Tiere:

a. dauernd Zugang haben zu einem ganzfla'chig eingestreuten Stall mit erhöhten Sitzgelegenhei-
ten; und

b. tagsüber Zugang haben zu einem Aussenklimabereich (AKB) nach den Ziffern 7.8—7. ] 0.

7.2 In Stallen fiir Hennen und Höhne, Junghennen und —hähne sowie Küken für die Eierproduktion
muss die Lichtstärke von 15 Lux in Bereichen, in denen die Stärke des Tageslichts wegen Stallein-
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richlungen oder der Dislanz zur Fensferfron! stark reduzierl ist. durch Zuschaltung von KMS!—

licht erreichr werden.

Den Mastpaulets müssen spätestens ab dern 10. Lebenstag irn Stall erhöhte Sitzgelegenheiten zur

Verfügung stehen, die vorn Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) fu'r

den Einsatz beim betrejj’enden Masttyp bewilligt sind. Die in der Bewilligung angegebene mini—

male Anzahl Sitzgelegenheiten bzw. deren Flache Oder Länge ist einzuhalten.

Den Truten mussen spätestens ab dem 10. Lebenstag im Stall genügend Rückzugsmöglichkeiten

(z.B. aus Strahballen} sawie Sitzgelegenheiten aid versehiedenen Höhen zur Verfügung stehen,

die dem Verhalten und den physischen Fähigkeiten der Tiere angepasst sind.

Der Zugang zum AKB nach Zijjfer 7.1 Buchstabe b ist nach den Vorgaben van Buchstabe B Zif‘er

l . 6 zu dckumentieren.

Der Zugang zum AKB darf bei schneebedeckter Umgebung oder bei in Bezug aufdas Alter der

Tiere sehr tiefer Temperatur im AKB eingeschränkt werden. Einschränkungen sind mit Angabe

des Datums und des Grundes (z.B. «Schnee» bzw. Temperatur im AKB über Mittag) zu dokumen—

tieren.

Der Zugang zum AKB istfakultativ.‘

a. für Hennen und Hähne bis 10 Uhr sowie nach dem Einstallen in den Legestall bis zum Ende

der 23. Alterswoche;

b. für Mastpoulets an den ersten 2] Lebenstagen;

c. für Truten, Junghähne von Legehennenlinien und Kükenfür die Eierproduktion an den ersten

42 Lebenstagen.

Der AKB muss:

a. vollständig gedeckt sein;

b. ausreichend eingestreut sein; ausgenommen ist der AKB von mobilen Geflügelställen;

c. diefolgenden Mindestmasse aufweisen:

— jede Ößnung mindestens
0, 7 m.

Die Öjfnungen des Stalles zum AKB müssen bei Mastpoulets so angeordnet sein, dass die längste

Strecke, die ein Tier zur nächstgelegenen Ölfnung zurücklegen muss, nicht mehr als 20 m beträgt.

7.10 Der Kanton kann Masse, die nur unwesentlich von den Anforderungen nach den Zißern 7.8 und

7.9 abweichenfür befristete Zeit zulassen, wenn deren Einhaltung:

a. mit unverhältnismässig hohen Investitionen verbunden wäre; oder

b. wegen beschränkter Platzverhältnisse nicht möglich ist.

Tiere Bodenfläche des AKB Minimale oßene Seitenfläche Für Herden mit mehr als

(ganze Fläche einge- des AKB; Kunststojf- oder 100 Tieren: Breite der

streut) Drahtgeflechte sind zulässig Öjfnungen vom Stall zum

AKB und Ojfnungen zur

Weide

Hennen und « mindestens 43 mZ pro — Länge der o}?’enen Seiten- — insgesamt mindestens 1,5

Hähne 1000 Tiere fläche: mindestens wie m pro 1000 Tiere;

Junghennen, - — mindestens 32 m2 pro
AKB'LängSSeite — jede Öfnung mindestens

hähne und 1 000 Tiere — Höhe der oßenen Seiten- 0, 7 m.

Kükenfür die fläche (innen gemessen):
Eierproduktion im Durchschnitt mindes-

(ab 43. Lebens- tens 70 Prozent der Ge—

tag) samthöhe

Mastpoulets — mindestens 20 Prozent — mindestens 8 Prozent der — insgesamt mindestens 2

und T‘ruten der Bodenfläche im Bodenfläche im Stallinnern mpro 1 00 m2 der Boden-

Stallinnern fläche im Stallinnern;
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Ziff. 7.1:
"Dauernd" = "24

Stunden am Tag“ (für alle Tiere der Kategorie).

,,Ganzflächig“ = Ganze den Tieren zugängliche Fläche am Boden.

Ziff. 7.6: Für Standardhybriden in der Pouletmast gelten folgende Temperaturen im AKB als sehr
tief:

- vom 22. bis zum 29. Lebenstag: unter 13 Grad Celsius
- ab dem 30. Lebenstag: unter 8 Grad Celsius

Die Temperatur muss bei Einschränkungen des Zugangs zum AKB morgens und mittags gemes-sen und im Auslaufjournal festgehalten werden.

Ziff. 7.8: Zur Bestimmung der Höhe der offenen Seitenfläche des AKB wird vom Boden bis unter
die Pfette (Dachträger) gemessen (gilt als 100% der Höhe der offenen Seitenfläche). Die für die
Konstruktion notwendigen Elemente wie z. B. Balken, Träger, Stützen, Dachlatten werden bei der
Messung ignoriert und von der offenen Seitenfläche nicht subtrahiert. Die für die Konstruktion
unnötigen Elemente wie Blachen, Bretter etc. werden ausgemessen und von der offenen Seiten—
fläche subtrahiert. Die Sockelhöhe wird gemessen und ist Bestandteil der maximal zu 30% ge—schlossenen Höhe der Seitenfläche. Fehlende offene Seitenflächen können mit offenen Flächen
auf der Stirnfläche kompensiert werden.
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B Anforderungen für RAUS-Beiträge

1 Allgemeine Anforderungen und Dokumentation des Aus/aufs

].] AIS Weide gil! eine mil Gräsern und Kräutern bewuchsene, den Tieren zur If’erfi‘igung slehende

Grünfläche.

1.2 Morustige Slellen uufWeicz’en rnüSSen ausgezäunl sein; ausgenommen sind Suhlenji’ir Yczks, Was—

serbziiffel und Schweine.

].3 Als Auslauffläche gil! eine den Tieren fiir den regelmässigen Auslauf zur Verfügung slehende

Fläche, die befesligt oder mil geeignetem Mczierial ausreichend bedeckl isl.

l .4 Der Kanton leglfesl, welcher Bereich der senkrechl unter einem Vordach liegenden Auslauffläche

als ungedeckt gilt; dabei berücksichtigt er insbesondere die Höhe, aufder sich die Dachtraufe be—

findet

1.5 Der ungedeckte Bereich einer Auslazy‘jläche darf vom ]. März bis zum 3]. Oktober beschaltet

werden.

1.6 Der Auslauf ist nach spätestens drei Tagen pro Gruppe von Tieren, denen gemeinsam Auslazd

gewahrt wurde, beziehungsweise pro Einzeltier zu dokumenlieren. lst die Einhaltung der Auslauf-

vorgaben durch das Haltungssystem gewährleistet, so muss der Auslaufnicht dokumentiert wer—

den. Fiir Tiere der Rindergattung, ll'asserbiiffel und Tiere der Pferde-, Ziegen— und Schafgattung.

denen während einer gewissen Zeitspanne täglich Zugang zu einem Auslaufgewährt wird, muss

nur am ersten und am letzten Tag dieser Zeitspanne eine entsprechende Eintragung im Aus—

laujjournal gemacht werden.

1. î Der Kanton kann Masse, die nur unwesentlich von den Anforderungen nach den Zifern 2. T. 2.8

und 3.3 abweichenfiir befristete Zeit zulassen, wenn deren Einhaltung:

a. mit unverhc‘iltnismc‘issig hohen Investitionen verbunden wäre; oder

b. wegen beschränkter Platzverhältnisse nicht möglich ist.

Bei kranken oder verletzten Tieren darfvon den Auslaufvorschriften abgewichen werden, soweit

dies im Zusammenhang mit der Krankheit oder der Verletzung zwingend erforderlich ist.
1.8

Ziff. 1.2: Beim Nutzgeflügel gilt diese Anforderung für morastige Stellen, die sich ausserhalb der

Zufluchtsmöglichkeiten und nicht in unmittelbarer Stallna''he befinden.

s.A.- .

.|
(E

.".
EIN.

Ziff. 1.4: Bei Auslaufflächen zwischen oder innerhalb von Gebäuden: Unabhängig von der Dach—

höhe gelten unter dem Dach liegende Flächen immer als gedeckt. Siehe dazu auch Merkblatt

«RAUS—Auslaufflächen zwischen und innerhalb von Gebäuden» von 2024.

2 Tiere der Rindergattung und Wasserbüffel sowie Tiere der Pferde-, Ziegen- und

Schafgattung

2.1 Den Tieren ist wiefolgt Auslaidzu gewähren:

a. vom ]. Mai bis zum 31 . Oktober: an mindestens 26 Tagen pro Monat aufeiner Weide;

b. vom 1. November bis zum 30. April: an mindestens ]3 Tagen pro Monat aid‘einer Auslaujj’lä—

che oder einer Weide.

2.2 Tieren der Rindergattung und l’Vasserbiiß‘eln ausser Milchkiihen, andern Kiihen und den iiber 160

Tage alten weiblichen Nachzuchttieren, kann alternativ zu Ziffer 2.1 während des ganzen Jahres

dauernd Zugang zu einer Auslaiiffläche gewährt werden.

2.3 Der Zugang zur Weide bzw. zur Auslauffläche kann in folgenden Situationen eingeschränkt wer—

den:

a. während zehn Tagen vor dem voraussichtlichen Geburtstermin iind während zehn Tagen nach

der Geburt;

b. im Zusammenhang mit einem Eingriffam Tier;
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c. vor einem TrcznspOrl während maximal zwei Tagen; die [dentifikaliansnummern derfixierlen
Tiere nach der %Verordnung v0m 3. November 2021 über die Idenliias AG und die Tier-
verkehrsdatenbank sowieMdas Datum miissen vor der Abweichung dokumentieri werden;

soweit dies während der Fütterung, des Melkens oder der Reinigung der Auslaußläche not-
wendig ist.

2.4 Anforderungen an die I'Veidejiäche:

a. Pro GVE der Tiere der Rindergattung und T'Vasserbiiffel muss eine Weidefläche von vier Aren
zur Verfügung gestellt werden. Jedem Tier muss an Weidetagen Auslauf auf die Weide ge-
wa'hrt werden.

Pro Tier der Pferdegattung, das sich aufder Weide aufhält, muss eine Fläche von äeht Aren
zur Verfügung stehen; halten sich gleichzeitigfünfoder mehr Tiere aufderselben Fläche auf;
so kann die Fläche pro Tier um maximal 20 Prozent verkleinert werden.

c. Für Tiere der Ziegen- und Schafgattung muss die Weidefläche so bemessen sein, dass die Tie-
re an den Tagen mit Auslaufaufeiner Weide nach Ziffer 2.1 Buchstabe a mindestens 25 Pro—
zent ihres Tagesbedarfs an Trockensubstanz durch Weidefutter decken können.

Statt auf einer Weide kann den Tieren in folgenden Situationen Auslau auf einer Auslaußla‘che
gewährt werden:

a. während oder nach starkem Niederschlag;

b. im Frühjahr, solange die Vegetation standortbedingt noch keinen Weidegang erlaubt;
e. während der ersten zehn Tage der Galtzeit.

Steht aufeinem Betrieb im Berggebietfür den Auslatfnach Zijjfer 2.5 Buchstabe b keine geeigne-
te Auslaujfläche zur Verfügung, so kann der Kanton bis zum Zeitpunkt, ab dem das Weiden stand-
ortbedingt möglich ist, eine von Zißer 2.1 Buchstabe a abweichende Auslaufregelung vorschrei-
ben, die der Infrastruktur des Betriebs Rechnung trägt.

Den Tieren der Rindergattung und Wasserbüjfeln muss mindestens folgende Auslaußläche zur
Verfügung stehen:

a. den Tieren dauernd zugängliche Auslaußqäche:

1
Die Gesamtfläche umfasst den Liege—, den Fress— und den Laufbereich (inkl. den Tieren dauernd
zugängliche befestigte AuslauJWäche).
In den letzten beiden Monaten vor dem voraussichtlichen Abkalbetermin

b. den Tieren nicht dauernd zugängliche Auslaußläche zu einem Laufstall:

Tiere Minimale Gesamt- Davon minimale

fläche] m2/Tier ungedeckte Fläche, m2/Tier

Kühe, hochträchtigez Erstkalbende und Zuchtstierel0 2,5
Jungtiere über 400 kg 6,5 1,8
Jungtiere 300—400 kg 5,5 1,5
Jungtiere über 120 Tage alt, bis 300 kg 4,5 1,3
Jungtiere bis 120 Tage alt 3,5 1

Tiere Minimale Auslaujfläche, mz/Tierz

behornt nicht behornt

Kühe, hochträchtige2 Erstkalbende, Zuchtstiere 8,4 5,6
Jungtiere über 400 kg 6,5 4,9
Jungtiere 300—400 kg 5,5 4,5
Jungtiere über 120 Tage alt, bis 300 kg 4,5 4
Jungtiere bis 120 Tage alt 3,5 3,5
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Tiere Minimale Auslazgj’läche, mJ/Tiew

behOrnt nich! behorni

J JWindesfens 50 Prozent der minimalen Auslauffläche miissen ungedeckt Sein.

2 In den letzten beiden Monalen v0r dem vorauSsichllichen Abkalbetermin

c. Auslaußläche zu einem Anbindestall:

Tiere Minimale A uslaujj‘läche, mJ/Tierz

J Mindestens 50 Prozent der minimalen Auslaußläche müssen un edeckt sein.

In den letzten beiden Monaten vor dem voraussichtlichen Abka betermin

2.8 Den Tieren der Pferdegattung muss mindestens folgende Auslauffläche zur Veifugung stehen:

Die Auslaufla'che istfiir die Tiere Widerristhöhe des Tieres

< ]20 120—134 [34—148 148—162 16z—175 > 175

2 Befinden sich mehrere Tiere aufeiner Auslaußla‘che, so

iVIindesmächenfür die einzelnen Tiere. Umfasst eine Gruppe mindestensfünfTiere, so kann die Flä-

che um maximal 20 % reduziert werden.

2. 9 Die Auslaigßächefur die Tiere der Ziegengattung muss zu mindestens 25 Prozent ungedeckt sein.

2. 1 0 Die Auslaznflächefiir Tiere der Schafgattung muss zu mindestens 50 Prozent ungedeckt sein.
A—.. . .-.. nA. ---. .=^À..-.-. ..-. ..

Ziff. 2.2: "Dauernd" = "24 Stunden am Tag“ (für alle Tiere der Kategorie) — zulässige Abweichun—

gen: siehe Ziff. 2.3.

Ziff. 2.3 Bst. b Im Zusammenhang mit der Hoftötung zur nötigen Angewöhnung an die Fangstati—

on kann der Zugang zur Weide bzw. der Auslauffläche eingeschränkt werden.

Ziff. 2.4 Bst. a: Die RAUS—Anforderungen sind erfüllt, wenn:

o für die angemeldeten Tierkategorien mindestens 4 Aren pro GVE ausschliesslich als Wei-

de deklariert (Dauenneide/extensive Weide) werden und vorhanden sind, oder

o für die angemeldeten Tierkategorien mindestens 4 Aren je zum Kontrollzeitpunkt auf dem

Betrieb gehaltene GVE eingezäunt und genutzt sind, oder

o für die angemeldeten Tierkategorien mindestens 4 Aren je zum Kontrollzeitpunkt auf dem

Betrieb gehaltene GVE eingezäunt oder plausibel beweidet (nicht genutzt am Tag der

Kontrolle) sind.

Ziff. 2.4 Bst c: lm Zweifelsfall sind die entsprechenden Angaben in der aktuellen Nährstoffbilanz

massgebend. Während oder nach einer längeren Trockenperiode kann gestützt auf Artikel 106

„Höhere Gewalt“ geltend gemacht werden.
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behornt nicht behOrnt

Kühe, hochträchtige2 Emtkalbende, Zuchtstiere 12 8

Jungtiere über 400 kg l 0 7

Jungtiere 300—400 kg 8 6

Jungtiere über ] 60 Tage alt, bis 300 kg 6 5

cm cm cm cm cm cm

— dauernd zugänglich: mindestens

m2/Tierh2 12 14 1 6 20 24 24

— nicht dauernd zugänglich: mindes-

tens mZ/Tierl» 2 18 21 24 30 36 36

] Mindestens 50 % der minimalen Auslaußla'che muss ungedeckt sein.
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Ziff. 2.6: Die abweichende Auslaufregelung schreibt der Kanton in Form einer Sonderzulassung
nach Art. 76 vor.

Ziff. 2.7 und 2.8: "Dauernd" "24
Stunden am Tag“ (für alle Tiere der Kategorie) — zulässige

Abweichungen: siehe 2.3 und soweit während Stallarbeiten notwendig.

Ziff. 3.1: Saugferkel sind in Art. 73 nicht als Tierkategorie aufgeführt. Für sie ist der Auslauf folg-
lich fakultativ.

4 Nutzgeflügel

4.1 Anjedem Tag miissen die Tiere

a. tagsüber Zugang zu einem Aussenklimabereich nach Buchstabe A Zijfern 7.5—7.8 haben; und
b. von spätestens ]3 Uhr bis mindestens 16 Uhr, im Minimum aber währendfiinfStunden Zu-

gang zu einer Weide haben.

4.2 Bei zulässigen Einschränkungen zum AKB kann auch der Zugang zur Weide eingeschränkt wer-
den. Zusätzlich kann von den Bestimmungen nach Zißer 4.1 Buchstabe b wie folgt abgewichen
werden:

a. Während und nach starkem Niederschlag, bei starkem Wind oder bei in Bezug aufdas Alter
der Tiere sehr tiefer Aussentemperatur darfder Zugang zur Weide eingeschränkt werden.

b. Bei Hennen und Hähnen, Junghennen und —hähnen sowie bei Kiiken fiir die Eierproduktion
darfder Zugang zur Weide zwischen dem 1. November und dem 30. April durch den Zugang
zu einer ungedeckten Auslaußläche ersetzt werden; diese muss mindestens eine Fläche von 43
m? je 1000 Tiere aufWeisen und mit einem Material bedeckt sein, in dem die Tiere scharren
können.

c. Bei Hennen darf im Zusammenhang mit der Futterreduktion zur Einleitung der Mauser der
Zugang zur Weide während höchstens 21 Tagen geschlossen bleiben.
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3 Tiere der Schweinegattung

3. ] Allen Tierkalegarien der Schweinegattung ausser säugenden Zuchtsauen muss jeden Tag
mehrslu‘ndiger Zugang zu einer Auslaujj‘läche oder einer Weide gewährt werden Abweichungen
sind in denfolgenden Siluationen zulässig:

a. an maximalfünf Tagen vor dem voraussichtlichen Geburtstermin, während deren die
in einer Abferkelbucht gehallen werden;

b. an maximal zehn Tagen während der Deckzeit, wenn die Sauen einzeln gehalten werden;
jede Tiergruppe isl am ersten und am letzten Tag der Einzelhaltung Ohne Auslaufdas
und die Anzahl Tiere zu dokumentieren.

3.2 Säugenden Zuchtsauen muss währendjeder Säugeperiode an mindestens 20 einTagen
einstu'ndiger Auslaufgewa'hrt werden.

3. 3 Befestigte Auslaußlächen

Tiere lWinimale Auslazdfläche, mz/Tier/

Zuchteber, iiber halbjährig 4,0
nicht säugende Zuchtsauen, über halbjährig ],3
sdugende Zuchtsauen 5, 0
abgesetzte Ferkel 0,3
Remonten undMastschweine, iiber 60 kg 0,65
Remonten und lVIastschweine‚ unter 60 kg 0,45

l Mndestens 50 Prozent der minimalen befestigten Auslaußläche miissen ungedeckt sein.

3.4 Fress— und Tränkebereiche miissen befestigt sein.
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4.3 Der Zugang zum AKB und zur Weide nach Ziffer 4.1 ist nach den VOrgaben wm Buchstabe B

Zißer ].6 zu dokumentieren. Bei Einschränkungen des Zugangs sind das Datum und der Grund

(z.B. «Schnee» bzw. Temperatur im AKB uber Mittag) zu vermerken.

4‚4 Anforderungen an die Weide:

a. Fu'r die Öjjrnungen zur Weide gelten die gleichen Masse wiefu'r die Öffnungen zum AKB (Bst.

A Ziff. 7.8).

b. Aufder Weide miissen den Tieren Zufluchtsmöglichkeiten, wie Bäume, Sträucher Oder Unter-

stände, zur Verß‘igung stehen.

Ziff. 4.4 Bst. b: Es muss ein Angebot von Zufluchtsmöglichkeiten vorhanden sein, so dass die

Tiere auch vom Stall weiter entfernte Weidebereiche aufsuchen (insbesondere Schutz vor Wild—

tieren). Unter folgenden Bedingungen sind genügend Zufluchtsmöglichkeiten vorhanden:

o minimal 2 Elemente;

o Mindestgrösse der Einzelelemente: 2 m2;

o für Bruteier produzierende Hennen und Hähne (Geflügelkategorie G1), Konsumeier pro-

duzierende Hennen (G2) und Mastpoulets (G4): mindestens 5 m2 je 1'000 Tiere; für Jung-

hennen, Junghähne und Küken für die Eierproduktion (G3): mindestens 5 m2je 2’000 Tie-

re;

o sowohl natürliche als auch künstliche Elemente sind erlaubt;

o Abstände der Zufluchtsmöglichkeiten: zwischen 5 und 40 Metern.

Hirsche

Die Tiere miissen ganzjährig aufder Weide gehalten werden.

Fur mittelgrosse Hirsche muss fu'r die ersten acht Tiere eine Weide/%iche von mindestens 2500 m2

zur Verfügung stehen. Diese Fläche istfu'rjedes zusätzliche Tier um 240 m? zu vergrössern. Ha-

ben die Tiere dauernd Zugang zu befestigten Flächen, so kann die Weidefla'che entsprechend re-

duziert werden, höchstensjedoch um 500 m2.

5.3 Fu'r grosse Hirsche muss für die ersten sechs Tiere eine Weidefla'che von mindestens 4000 m? zur

Verfügung stehen. Diese Fläche ist für jedes zusätzliche Tier um 320 m? zu vergrössern. Haben

die Tiere dauernd Zugang zu befestigten Flächen, so kann die Weide/Üäche entsprechend reduziert

werden, hächstensjedoch um 800 m2.

Bisons

Die Tiere miissen ganzjährig aufder Weide gehalten werden.

Fiir Bisons muss fiir die ersten funf Tiere eine Weidefläche von mindestens 2500 m? zur Verfü-

gung stehen. Diese Fläche istfiirjedes zusätzliche Tier um 240 m2 zu vergrössern. Haben die Tie—

re dauernd Zugang zu befestigten Flächen, kann die Weidefläche entsprechend reduziert werden,

höchstensjedoch um 500 m2.
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Ziff. 2.2: Als Hilfestellung für die Einschätzung der mindestens benötigten Fläche, um 70 Prozent
des Tagesbedan‘s an Trockensubstanz durch Weidefutter decken zu können, steht ein Berech-
nunqstool <<Flächenbedarf_Weidebeitrag» zur Verfügung.
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C Anforderungen für Weidebeiträge

1 Allgemeine Anforderungen und Dokumentation des Aus/aufs

] .] Die allgemeinen Anjorclerungerz und die Dokumentation des Almlazgfs' richlen Sich nach Buchstabe
B Zijfer ] .

2 Tiere der Rindergattung und Wasserbüffel

2.1 Den Tieren is! wie fblgi Ausiazij'zu gewähren:

a. vom [. Alai MS zum 3 l. Okmber.‘ an mindexfens 26 Tagen pro Alonal aufeiner Weide;

b. vom ]. November bis zum 30. April an mindestens 22 Tagen pro Alonal aufeinerAuslauzj‘läehe
oder einer Weide.

2.2 Die Weidefla'cbe muss so bemessen sein, dass die Tiere an den Tagen mil Auslaufaufeiner Weide
nach Zijfer 2‚] Buchslabe a mindesiens 70 Prozent des Tagesbedarfs an Trockensubstanz durch
Weidejutter decken können. Davon ausgenommen sind bis 160 Tage alte Kälber. Endet im Herbst
das Pflanzenwachsturn vor Ende Oktober und ist in der Folge die Aufnahme von mindestens
Prozent des Tagesbedarfs an Trockensubslanz durch Weidefutter nich! mehr möglich, so muss die
ll'eicleflache mindeslens 4 Aren pro GVE betragen.

2.3 lm Ubrigen gelten die Anforderungen nach Buchstabe B Ziffern 2.3 und 2.5—2. T.




